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Der Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pestiziden soll zukünftig in 
Deutschland bewirken, dass Pestizidrisiken für Mensch und Umwelt reduziert werden. Um 
sicherzustellen, dass der Nationale Aktionsplan tatsächlich zu einem verbesserten, effektiven 
und nachhaltigen Schutz von Mensch und Umwelt vor den negativen Auswirkungen der Pes-
tizidausbringung beiträgt, fordern das Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany), der 
Naturschutzbund Deutschland (NABU) und Greenpeace e.V. gemeinsam die Aufnahme der 
folgenden Ziele in den Nationalen Aktionsplan: 

 

1. Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden, bemessen am Behandlungsindex, inner-
halb von 5 Jahren um 30 Prozent. 

2. Konkretisierung des „notwendigen Maßes“ des chemischen Pflanzenschutzes. For-
mulierung maximaler Behandlungsindices für einzelne Kulturen und Boden-Klima-
Regionen. 

3. Substitution aller in Deutschland zugelassenen Pestizide, die Wirkstoffe enthalten, 
welche von der EU als besonders bedenkliche Pestizidwirkstoffe eingestuft werden, 
und solche Pestizidwirkstoffe, die auf der Schwarzen Liste von Greenpeace und der 
HHP-Liste von PAN Germany (HHP = highly hazardous pesticides) verzeichnet sind, 
innerhalb von 10 Jahren durch möglichst unbedenkliche Alternativen (Produkte und 
Verfahren). 

4. Zum wirksamen Schutz der Biodiversität ist Pflanzenschutz so zu gestalten,  

o dass die Gewässer ihren guten ökologischen und chemischen Zustand, entspre-
chend der in der Wasserrahmenrichtlinie als Ziel formulierten Qualität aquatischer 
Systeme, erhalten bzw. erreichen. 

o dass die direkten und indirekten Wirkungen des chemischen Pflanzenschutzes 
auf Nichtziel-Organismen und –Habitate (z.B. Feldvögel, Kleinsäuger, Insekten, 
Saumstrukturen) verringert werden. Ein Biodiversitätsziel sollte die Stabilisierung 
von Vogelpopulationen (Vögel der Agrarlandschaften) sein. Weitere Biodiversi-
tätsziele sind zu entwickeln. 

o dass sensible Gebiete vor Pestizideinträgen geschützt werden (Stichwort Puffer-
bereiche/Pufferstreifen) und Instrumente zur Förderung von ökologischen Aus-
gleichsmaßnahmen (ökologische Vorrangflächen, Landschaftselemente) erarbei-
tet werden.  

5. Zum Schutz der Umwelt, der Anrainer und Anwender gilt es folgende Regelungen 
verbindlich zu fixieren:  

o Keine Herbizidanwendung auf Nicht-Kulturflächen sowie im öffentlichen Grün 
(umzusetzen innerhalb der kommenden zwei Jahre) 

o Verbot der Anwendung aller chemisch-synthetischen Pestizide durch Laien (um-
zusetzen in den kommenden zwei Jahren). 

6. Zum Schutz der Gesundheit von Verbraucherinnen und Verbraucher muss die Quote 
an Überschreitungen der gesetzlichen Rückstands-Höchstmengen bei allen einzel-
nen Lebensmittelarten konventioneller und integrierter Produktion innerhalb von fünf 
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Jahren auf unter 1 Prozent und innerhalb von zehn Jahren auf unter 0,3 Prozent ge-
senkt werden1.  

7. Verbindliche Definition der guten fachlichen Praxis und des Integrierten Pflanzen-
schutzes sowie von kultur- und sektorspezifischen IPM Vorgaben. Bei der verbindli-
chen Festlegung zu definierender IPM Standards sind u. a. folgende Aspekte zu be-
rücksichtigen: Sortenwahl, Mindestanzahl von Fruchtfolgegliedern, Vorrang von vor-
beugenden und kurativen biologischen und mechanischen Pflanzenschutzmaßnah-
men, Anwendung und Dokumentation des Schadschwellenprinzips, Anlage von 
Spritzfenstern.  

8. Verstöße gegen Anwendungsvorschriften der guten fachlichen Praxis werden wirk-
sam bekämpft und gehen jährlich um 25% zurück. Zu den Verstößen zählen u. a. der 
Nachweis, Handel und Einsatz illegaler Pestizide in der deutschen Landwirtschaft, 
fehlende Sachkunde sowie Verstöße gegen Abstandsregelungen.  

9. Die Einführung einer Risikobasierten Pestizidabgabe, mit der die Kosten der staatli-
chen Überwachungs- und Kontrollkosten für Pestizidrückstände bzw. den Pestizid-
einsatz vollständig gedeckt werden.2 

10. Forschung und Entwicklung nicht-chemischer Alternativen zu Pestiziden müssen 
Kernelemente des Aktionsplans sein. Hier müssen zusätzliche Gelder zur Verfügung 
gestellt werden. Eine Verwendung dieser Gelder für Forschung und Entwicklung im 
Bereich genetisch veränderter Organismen (GVO) ist auszuschließen.  

11. Eine Form der Landwirtschaft, die den Schutz der Umwelt, Verbraucher und Landwir-
te heute schon in besonderem Maße gerecht wird, ist der ökologische Landbau. Im 
Sinne der Rahmenrichtlinie, die den Mitgliedstaaten die Vorgabe macht, “nicht-
chemische Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen und low pesticide-input” Maßnah-
men zu fördern, ist eine jährliche Zuwachsrate der Ökolandbaufläche um 20% anzu-
streben. 

12. Gewährleistung und Stärkung der unabhängigen Pflanzenschutzberatung. Ausstat-
tung der unabhängigen Pflanzenschutzberatung mit genügend Finanzmitteln. Neu-
ausrichtung der Beratung im Sinne der Ziele der EU-Pestizid-Rahmenrichtlinie. In der 
Beratung, Schulung und Ausbildung/ Weiterbildung der Berater sind Themen wie 
nicht-chemischer vorbeugender und kurativer Pflanzenschutz, Fruchtfolgegestaltung 
und Fruchtwahl etc. zu vertiefen.  

13. Im Zuge einer Verbesserung der Qualität von Aus- und Weiterbildung ist eine zeitli-
che Befristung der Sachkunde zu regeln. Der Erhalt der Sachkunde sollte an das er-
folgreiche Bestehen einer Abschlussprüfung gebunden sein. Neben den Fähigkeiten, 
Pestizide sachkundig einzusetzen, sollten die Aus- und Weiterbildungsangebote qua-
lifiziert in Theorie und Praxis über nicht-chemischen Pflanzenschutz informieren und 
diese Qualifikation in der Abschlussprüfung mit abfragen. Verbindliche Regelungen, 
dass Verstöße zum Verlust der Sachkunde führen, sind zu realisieren.  

 

 
 

1  Maßgeblich für die Ermittlung der Quoten sind Erhebungen des EU-Referenzlabors (CVUA Stuttgart) 
oder von Labors mit gleichrangiger Qualifikation (z.B. QS-Zertifizierung) 

2  2007 lag der Nettoinlandumsatz von Pestiziden in Deutschland bei 1,233 Milliarden Euro. (IVA Jahres-
bericht 2007/2008) 
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Hintergrund 
Die neue EU-Pestizidgesetzgebung verpflichtet alle EU-Mitgliedstaaten dazu, so genannte 
Nationale Aktionspläne zur nachhaltigen Anwendung von Pestiziden, kurz NAP, aufzustellen. 
In Deutschland gibt es, als Nachfolgeprogramm des 2004 verabschiedeten „Reduktionspro-
gramm chemischer Pflanzenschutz“, bereits einen Nationalen Aktionsplan. Diesen gilt es 
nun, den Anforderungen der EU-Rahmenrichtlinie3 anzupassen und entsprechend zu über-
arbeiten. Das in Deutschland zuständige Bundeslandwirtschaftsministerium (BMELV) führt 
zu diesem Zweck vom 23. bis 25.6.2009 einen Workshop zur „Umsetzung der EU-
Rahmenrichtlinie über einen Aktionsrahmen für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden“ in 
Potsdam mit Akteuren aus den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Handel, Umwelt und 
Verbraucherschutz durch. Bereits im Vorfeld waren die Interessenvertreter aufgerufen, sich 
zu positionieren. Die Stellungsnahmen der drei im Forum Nationaler Aktionsplan vertretenen 
Natur- und Umweltschutzverbände PAN Germany, NABU und Greenpeace sind dem BMELV 
Ende Mai/Anfang Juni 2009 zugesandt worden und stehen online zur Verfügung4, 5,6. 
 
 
 
AnsprechpartnerInnen 
 
Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany) 
Nernstweg 32, 22765 Hamburg 
Kontakt: Susan Haffmans, Tel. 040-399 1910-25 
E-Mail: susan.haffmans@pan-germany.org 

Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
Charitéstr. 3, 10117 Berlin 
Kontakt: Florian Schöne, Tel. 030-284984-1615 
E-Mail: florian.schoene@nabu.de 

 
Greenpeace e.V. 
Große Elbstr. 39, 22767 Hamburg 
Kontakt: Manfred Santen, Tel. 040-30618-255 
E-Mail: manfred.santen@greenpeace.de 

 
3  Rahmenrichtlinie für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden. Online unter 

http://ec.europa.eu/environment/ppps/home.htm 
4  PAN Germany Stellungnahme zum BMELV Workshop zur Umsetzung der EU Rahmenrichtlinie über 

einen Aktionsrahmen für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden vom 23.-25.6.2009 in Potsdam. 
Antworten von PAN Germany auf den Fragenkatalog des BMELV. Juni 2009. Online unter www.pan-
germany.org  

5  Antworten des NABU auf den vorbereiteten Fragenkatalog zum BMELV-Workshop zur Umsetzung der 
Rahmenrichtlinie für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden (Nationaler Aktionsplan) 

6  Greenpeace Antworten zum Fragebogen des BMELV vom 29.4.2009 – Workshop des BMELV Umset-
zung der EU Rahmenrichtlinie über einen Aktionsrahmen für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden 
(Rahmenrichtlinie) Nationaler Aktionsplan Integrierter Pflanzenschutz. 26.5.2009. 
www.manfredkrautter.de. 


